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Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 14.09.2021 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Beschluss-Nr. 840/IV vom 22.04.2015 

Zuwegung für Menschen mit Behinderung an den 
Badeseen 

Drucksachen-Nr. 1197/IV   

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der 
Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage 
zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die 
Bezirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: ./. 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
 
 
 
 
 
 



Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau                                                                       14.09.2021  
ImUmTief Dez App. 7000 

 

Vorlage  zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung  

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 840/IV vom 22.04.2015 

Zuwegung für Menschen mit Behinderung an den 

Badeseen 

Drucksachen-Nr. 1197/IV  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 22.04.2015 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird ersucht zu prüfen, ob eine überwindbare Zuwegung für Menschen mit 

Behinderung, die auf Rollstuhl und Rollator angewiesen sind, zu den Badestellen 

Schlachtensee und Krumme Lanke geschaffen werden kann. 

Ratschläge durch Behindertenorganisationen sind zu berücksichtigen.“ 

 

Hierzu wird berichtet:  

 

Eine Prüfung des Beschlusses durch das Amt hat ergeben, dass dieser nicht umsetzbar ist, 

da die in Rede stehenden Flächen (Seeufer, Flachwasserzonen) sich nicht im Eigentum des 

Bezirks, sondern im Eigentum der Berliner Wasserbetriebe befinden. Wenn der Bezirk dort 

einen Verkehr eröffnen würde, hätte das Amt dauerhaft die Verkehrssicherungspflicht für die 

gefahrlose Nutzbarkeit der Zuwegung. Dies kann jedoch nicht gewährleistet werden. 

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski      Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 
 

 


